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KundmachungKundmachung
vom 9. Februar 2021

des Beschlusses Nr. 302/2019 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 302/2019 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 13. Dezember 2019
Zustimmung des Landtages: 8. Mai 20201

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. März 2021

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
302/2019 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 302/2019Nr. 302/2019

vom 6. Dezember 2019

zur Änderung von Anhang V (Freizügigkeit derzur Änderung von Anhang V (Freizügigkeit der
Arbeitnehmer) sowie Protokoll 31 (Zusammenar-Arbeitnehmer) sowie Protokoll 31 (Zusammenar-
beit in bestimmten Bereichen ausserhalb der vierbeit in bestimmten Bereichen ausserhalb der vier

Freiheiten) des EWR-AbkommensFreiheiten) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsver-
mittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsför-
dernden Diensten und die weitere Integration der Arbeitsmärkte und
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) Nr.
1296/20132 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/716 der Kommission vom 11.
Mai 2016 zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2012/733/EU
zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Zusammenführung
und den Ausgleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen sowie die
Neugestaltung von EURES3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1255 der Kommission vom 11.
Juli 2017 über ein Muster für die Beschreibung der nationalen Systeme
und Verfahren zur Zulassung von Einrichtungen als EURES-Mitglieder
und -Partner4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
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4. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1256 der Kommission vom 11.
Juli 2017 über Muster und Verfahren für den Austausch auf Unions-
ebene von Informationen über die nationalen Arbeitsprogramme für
die Tätigkeiten des EURES-Netzes5 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

5. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1257 der Kommission vom 11.
Juli 2017 über die notwendigen technischen Standards und Formate für
ein einheitliches System zur Ermöglichung des Abgleichs von Stellenan-
geboten mit Stellengesuchen und Lebensläufen auf dem EURES-Portal6

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
6. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/170 der Kommission vom 2.

Februar 2018 über einheitliche detaillierte Spezifikationen für die Daten-
erhebung und -analyse zur Überwachung und Bewertung der Funk-
tionsweise des EURES-Netzes7 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

7. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1020 der Kommission vom 18.
Juli 2018 zur Annahme und Aktualisierung der Liste der Fähigkeiten,
Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassifikation zum Zweck
des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-Plattform von
EURES8 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

8. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1021 der Kommission vom 18.
Juli 2018 zur Festlegung der technischen Standards und Formate, die für
die Anwendung des automatisierten Abgleichs über die gemeinsame IT-
Plattform unter Nutzung der europäischen Klassifikation und für die
Interoperabilität zwischen den nationalen Systemen und der europäi-
schen Klassifikation benötigt werden9 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen.

9. Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2016/716 wird der Durchfüh-
rungsbeschluss 2012/733/EU der Kommission10 aufgehoben, der in das
EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu strei-
chen ist.

10. Anhang V und Protokoll 31 des EWR-Abkommens sollten daher ent-
sprechend geändert werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang V des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
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1. Unter Nummer 2 (Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Par-
laments und des Rates) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201632016 RR 05890589: Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. April 2016 (ABl. L 107 vom 22.4.2016,
S. 1)"

2. Nach Nummer 8 (Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates) werden folgende Nummern eingefügt:
"9. 3201632016 RR 05890589: Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches Netz
der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern
zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration der
Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/
2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1)

Die Bestimmungen der Verordnung gelten für die Zwecke dieses
Abkommens mit den folgenden Anpassungen:
a) Die Bezugnahme auf ,Art. 45 AEUV‘ wird durch die Bezugnahme

auf ,Art. 28 des EWR-Abkommens‘ ersetzt.
b) Die Worte ‚Unionsbürgerinnen und Unionsbürger‘ werden durch

die jeweils grammatisch korrekte Form der Worte ‚Staatsangehö-
rige der EU-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten‘ ersetzt.

c) In Art. 6:
i) Bezugnahmen auf Art. 3 des Vertrags über die Europäische

Union und Art. 145 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union sind nicht anzuwenden.

ii) Unter Bst. d werden die Worte ,im Einklang mit dem Uni-
onsrecht‘ durch die Worte ,im Einklang mit den gemäss dem
EWR-Abkommen anzuwendenden‘ ersetzt.

d) In Art. 9 Abs. 4 Bst. c werden die Worte ,bestehenden Vor-
schriften und verfügbaren Instrumenten der Union‘ durch die
Worte ,gemäss dem EWR-Abkommen anzuwendenden Vor-
schriften und Instrumenten‘ ersetzt.

e) In Art. 34 werden die Wörter ‚Rechtsvorschriften der Union‘
durch die Wörter ‚nach dem EWR-Abkommen anzuwendenden
Rechtsvorschriften‘ ersetzt.

9a. 3201732017 DD 12551255: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1255 der Kom-
mission vom 11. Juli 2017 über ein Muster für die Beschreibung der
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nationalen Systeme und Verfahren zur Zulassung von Einrichtungen
als EURES-Mitglieder und -Partner (ABl. L 179 vom 12.7.2017, S.
18)

9b. 3201732017 DD 12561256: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1256 der Kom-
mission vom 11. Juli 2017 über Muster und Verfahren für den Aus-
tausch auf Unionsebene von Informationen über die nationalen
Arbeitsprogramme für die Tätigkeiten des EURES-Netzes (ABl. L
179 vom 12.7.2017, S. 24)

9c. 3201732017 DD 12571257: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1257 der Kom-
mission vom 11. Juli 2017 über die notwendigen technischen Stan-
dards und Formate für ein einheitliches System zur Ermöglichung
des Abgleichs von Stellenangeboten mit Stellengesuchen und Lebens-
läufen auf dem EURES-Portal (ABl. L 179 vom 12.7.2017, S. 32)

9d. 3201832018 DD 01700170: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/170 der Kom-
mission vom 2. Februar 2018 über einheitliche detaillierte Spezifika-
tionen für die Datenerhebung und -analyse zur Überwachung und
Bewertung der Funktionsweise des EURES-Netzes (ABl. L 31 vom
3.2.2018, S. 104)

9e. 3201832018 DD 10201020: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1020 der Kom-
mission vom 18. Juli 2018 zur Annahme und Aktualisierung der Liste
der Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe der europäischen Klassi-
fikation zum Zweck des automatisierten Abgleichs über die gemein-
same IT-Plattform von EURES (ABl. L 183 vom 19.7.2018, S. 17)

9f. 3201832018 DD 10211021: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1021 der Kom-
mission vom 18. Juli 2018 zur Festlegung der technischen Standards
und Formate, die für die Anwendung des automatisierten Abgleichs
über die gemeinsame IT-Plattform unter Nutzung der europäischen
Klassifikation und für die Interoperabilität zwischen den nationalen
Systemen und der europäischen Klassifikation benötigt werden (ABl.
L 183 vom 19.7.2018, S. 20)"

3. Der Text von Nummer 2a (Durchführungsbeschluss 2012/733/EU der
Kommission) wird gestrichen.

Art. 2

In Protokoll 31 des Abkommens wird in Art. 15 Abs. 8 dritter Gedan-
kenstrich Abs. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates) Folgendes angefügt:

", geändert durch:
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- 3201632016 RR 05890589: Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. April 2016 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1)"

Art. 3

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/589 und der Durchführungs-
beschlüsse (EU) 2017/1255, (EU) 2017/1256, (EU) 2017/1257, (EU) 2018/
170, (EU) 2018/1020 und (EU) 2018/1021 in isländischer und norwegischer
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 4

Dieser Beschluss tritt am 14. Dezember 2019 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen11.

Art. 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 13. Dezember 2019.

(Es folgen die Unterschriften)
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1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 25/2020

2 ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1.

3 ABl. L 125 vom 13.5.2016, S. 24.

4 ABl. L 179 vom 12.7.2017, S. 18.

5 ABl. L 179 vom 12.7.2017, S. 24.

6 ABl. L 179 vom 12.7.2017, S. 32.

7 ABl. L 31 vom 3.2.2018, S. 104.

8 ABl. L 183 vom 19.7.2018, S. 17.

9 ABl. L 183 vom 19.7.2018, S. 20.

10 ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 21.

11 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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